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Freizeit, 
Veranstaltungen 

und Erholung

Verfahrensvermerke

1. Einleitungsbeschluss

Der Einleitungsbeschuss einer Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der „Ortsmit-
te Störmthal“ der Gemeinde Großpösna wurde durch den Gemeinderat am 26.06.2023 gefasst (Beschluss-Nr. 
GR-2023-19). Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Gemeinde Großpösna, Rundschau Nr. 07/2023, am 
07.07.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Großpösna, den Bürgermeister

2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 26.06.2023 den Vorentwurf einer Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes 
für den Bereich der „Ortsmitte Störmthal“ der Gemeinde Großpösna gebilligt und die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen 
(Beschluss-Nr. GR-2023-20). Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Gemeinde Großpösna, Rundschau Nr. 
07/2023, am 07.07.2023 öffentlich bekannt gemacht. 

Großpösna, den Bürgermeister

3. Vorentwurf

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB am 07.07.2023 im Amtsblatt der 
Gemeinde Großpösna, Rundschau Nr. 07/2023, öffentlich bekannt gemacht. Der Vorentwurf in der Fassung 
vom 19.06.2023 einschließlich seiner Begründung mit Umweltbericht wurde vom 17.07.2023 bis einschließlich 
18.08.2023 ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
10.07.2023 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über die frühzeitige Beteiligung informiert und zur Abgabe einer 
Stellungnahme bis zum 18.08.2023 aufgefordert.

Großpösna, den Bürgermeister

4. Abwägungsbeschluss Vorentwurf

Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit und die Stellungnah-
men der Behörden und Träger öffentlicher Belange am 16.10.2023 geprüft und abgewogen (Beschluss-Nr. 
GR-2023-45). Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Gemeinde Großpösna, Rundschau Nr. 11/2023, am 
03.11.2023 öffentlich bekannt gemacht. 

Großpösna, den Bürgermeister

5. Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 16.10.2023 den Entwurf einer Teilflächenänderung des Flächennutzungspla-
nes für den Bereich der „Ortsmitte Störmthal“ der Gemeinde Großpösna gebilligt und die Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit beschlos-
sen (Beschluss-Nr. GR-2023-46). Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Gemeinde Großpösna, Rund-
schau Nr. 11/2023, am 03.11.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Großpösna, den Bürgermeister

6. Entwurf

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs wurde am 03.11.2023 im Amtsblatt der Gemeinde Großpösna 
öffentlich bekannt gemacht. Der Entwurf einer Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich der „Ortsmitte Störmthal“ der Gemeinde Großpösna in der Fassung vom 16.10.2023 
einschließlich seiner Begründung mit Umweltbericht wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 13.11.2023 
bis einschließlich 15.12.2023 ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 07.11.2023 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die Beteiligung informiert und zur 
Abgabe einer Stellungnahme bis zum 15.12.2023 aufgefordert.

Großpösna, den Bürgermeister

7. Abwägungsbeschluss

Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit und die Stellung-
nahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange am ................... geprüft und abgewogen 
(Beschluss-Nr. ...................). Das Ergebnis ist mit Datum vom ................... mitgeteilt worden. Der 
Beschluss wurde im Amtsblatt der Gemeinde Großpösna am ................... öffentlich bekannt gemacht.

Großpösna, den Bürgermeister

8. Feststellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am ................... den Feststellungbeschluss einer Teilflächenänderung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich der „Ortsmitte Störmthal“ der Gemeinde Großpösna in der 
Fassung vom ................... gefasst (Beschluss-Nr. ...................). Der Beschluss wurde im Amtsblatt der 
Gemeinde Großpösna am ................... öffentlich bekannt gemacht. Die Begründung mit Umweltbericht 
in der Fassung vom ................... wurde durch den Gemeinderat am ................... gebilligt.

Großpösna, den Bürgermeister

9. Genehmigung

Die Genehmigung einer Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der „Ortsmit-
te Störmthal“ der Gemeinde Großpösna wurde durch das Landratsamt Landkreis Leipzig mit Bescheid 
vom ............................ und Registriernummer .............................. sowie Aktenzeichen 
............................. gemäß § 6 BauGB erteilt.

Großpösna, den Bürgermeister

10. Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung einer Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
der „Ortsmitte Störmthal“ der Gemeinde Großpösna sowie die Stelle, bei der der Plan, die Begründung 
und die zusammenfassende Erklärung  auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingese-
hen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt der Gemeinde 
Großpösna am ....................................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB örtsüblich bekannt gemacht worden. 
Der Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der „Ortsmitte Störmthal“ der 
Gemeinde Großpösna wird eine zusammenfassende Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB beigefügt, 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung gewählt wurde. 
Die Teilflächenänderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der „Ortsmitte Störmthal“ der 
Gemeinde Großpösna wird mit der Bekanntmachung wirksam.

Großpösna, den Bürgermeister

11. Darstellung Gemarkungsgrenzen und Geltungsbereich

Die Darstellung des Grenzverlaufes der Gemarkungsgrenzen sowie die Geltungsbereichsgrenze wird 
hiermit bestätigt.

Borna, den Landratsamt des
 Landkreises Leipzig,
 Vermessungsamt

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist


